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Liebe Bürger und Bürgerinnen, 

herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer, die das 33. Floriansfest und das 100-jährige 

Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Sprotta am Wochenende vom 23. und 24. August 2025 

ermöglichten. Ihr ehrenamtliches Engagement macht diese Feier zu einem besonderen 

Ereignis für unsere Gemeinde. Ein besonderer Dank gilt allen, die sich an der farblichen 

Neugestaltung des Feuerwehrgebäudes beteiligt haben und damit gelebte Kameradschaft, 

Mut und Gemeinschaftssinn sichtbar gemacht haben. Danke an alle Unterstützerinnen und 

Unterstützer, Sponsoren sowie an die fleißigen Organisatoren, die zu diesem 

unvergesslichen Fest beigetragen haben. 

 

Ich freue mich auf weitere Begegnungen vor Ort, auf Gespräche und die Aufgabe, 

Doberschütz in eine gute Zukunft zu führen.  

Packen wir´s an – für Doberschütz.  

Ihr Andreas Mählmann 

Bürgermeister der Gemeinde Doberschütz  

 

Foto: FFw-Gebäude Sprotta 
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Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde    

E i n l a d u n g 

 

Am Donnerstag, 18. September 2025 findet um 19:30 Uhr im Saal der Gaststätte Barth, Fr.- 

Schubert- Straße 4, 04838 Doberschütz OT Mörtitz, die 12. öffentliche Gemeinderatssitzung 

statt. 

 

Tagesordnung Drucksache 

 

 1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 

durch den Bürgermeister, Bestätigung der Niederschrift vom 14.08.2025 

  

 2. Einwohnerfragestunde   

 3. Beratung und Beschlussfassung von Vorlagen   

 3.1. Vergabe der Bauleistung "Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem 

Dach der FFW Mörtitz" 

 141 

 3.2. Verkauf Flurstücke 45/13 u. 45/15 der Flur 3 der Gemarkung Paschwitz  142 

 3.3. Zustimmung Gewährung einer Zuwendung für Siedlerverein Sprotta-

Siedlung e.V. 

 143 

 3.4. Spenden, Schenkungen und sonstige Zuwendungen  144 

 4. Sonstiges/Informationen   

 

gez. Mählmann 

Bürgermeister 

 

Ortschaftsrat Paschwitz 

 

Einladung 
 
zur 5. öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Paschwitz am Donnerstag, d. 25.09.2025 
um 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte Paschwitz, Alte Dorfstraße 3  in 04838 Doberschütz 

OT Paschwitz 

 
Tagesordnung: 1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der   
                                   Anwesenheit sowie Bestätigung der Niederschrift vom 26.06.2025 
                                2. Einwohnerfragestunde 
    3. Planung letztes Quartal 2025 
    4. Information zum akt. Stand Thema Windkraft im Gemeindegebiet 
    5. Sonstiges/Informationen 
   
gez. Thalheim 

Ortsvorsteher 
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Ortschaftsrat Wöllnau 

Einladung 
 

zur öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Wöllnau am Montag, d.29.09.2025 um  

19.30 Uhr im Versammlungsraum der FFW Wöllnau, Dorfstr. 69c 
 

Tagesordnung:  1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit 

2. Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 16.7.2025    

3. Fragen von Einwohnern     

4. Beratung zur Vorbereitung und Durchführung der Sanierungs-  

arbeiten an der Fassade und Eingangstreppen am MZG Wöllnau 

5. Aufbau Geschwindigkeitsanzeige 

6. Sonstiges 
 

gez. Pohlenz 

Ortsvorsteher 

 

Stellenausschreibung 

In der Gemeinde Doberschütz ist ab 01.01.2026 die Stelle eines/einer Fachbediensteten für 
das Finanzwesen nach § 62 SächsGemO (m/w/d) mit dem Ziel der Übernahme des Amtes 
zum 01.01.2027 zu besetzen. 

DIESE AUFGABEN ERWARTEN SIE BEI UNS: 
• Leitung der Finanzverwaltung (Kämmerer)  und  fachlicher Ansprechpartner für 4 

Mitarbeiterinnen der Finanzverwaltung 
• Fachliche Leitung des Sachgebietes und Entscheidung in besonders schwierigen oder 

verantwortungsvollen Fällen sowie  
• (Mit-)Entscheidung von finanzwirtschaftlichen Grundsatzentscheidungen 
• Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie von Nachtragsplänen 
• Erstellen des Jahresabschlusses 
• Finanzcontrolling 
• Mitwirkung bei der Vorbereitung von Gemeinderatsbeschlüssen mit erheblichen 

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft 
• Lenkung der mittel- und langfristigen Finanz- und Investitionsplanung 
• Entwicklung von Eckdaten zur Finanzplanung 
• Kassenaufsicht 

DAS BIETEN WIR IHNEN: 

• unbefristetes Arbeitsverhältnis  
• Vollzeittätigkeit (39 Wochenstunden) 
• eine Vergütung nach TVöD-VKA, Jahressonderzahlung, jährliches Leistungsentgelt 

(Leistungsprämie) 
• 30 Urlaubstage jährlich bei einer 5-Tage-Arbeitswoche 
• gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible, gleitende Arbeitszeit 
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• kollegiale Arbeitsatmosphäre 
• betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung) sowie alle sonstigen 

Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

DAS BRINGEN SIE MIT: 

• die Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Allgemeine 
Verwaltung mit dem fachlichen Schwerpunkt allgemeiner Verwaltungsdienst (Dipl.-
Verwaltungswirt/in (FH), Bachelor of Law (Schwerpunkt Allgemeine Verwaltung) oder 
eine abgeschlossene wirtschafts- oder finanzwissenschaftliche Ausbildung 
(erfolgreicher Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang oder 
einem finanzwirtschaftlichen Studium an einer Universität o. Fach- bzw. Hochschule) 

• eine mindestens einjährige Berufserfahrung im öffentlichen Rechnungs- und 
Haushaltswesen oder in entsprechenden Funktionen eines Unternehmens in einer 
Rechtsform des privaten Rechts 

• mehrjährige (Führungs-)Erfahrung im (kommunalen) Finanzbereich sowie das 
rechtssichere Kennen und Anwenden der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 

• Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit der fachspezifischen Software HKR von 
MACH bzw. elektronischer Kassenbuchungssystemen sind von Vorteil 

• strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 
• selbständiges Arbeiten 
• hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit 
• Delegations- und Leitungsfähigkeit 
• stetige Bereitschaft zur Weiterbildung 
• exakte und präzise Arbeitsweise 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit. 

Auf die bevorzugte Berücksichtigung von schwerbehinderten Menschen bei Vorliegen 

gleicher Eignung wird hingewiesen. 

Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen sind bitte bis 06.10.2025 an die  

Gemeindeverwaltung Doberschütz, Hauptamt, Breite Straße 17  04838 Doberschütz 

zu richten. Die Bewerbung kann auch elektronisch im Wege einer Email an 

info@doberschuetz.eu erfolgen. Dabei sollte nur eine Gesamtdatei als pdf-Anhang beigefügt 

sein, die eine Größe von 5 MB nicht überschreitet. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Erstattung von Auslagen oder 

Bewerbungskosten nicht erfolgen kann. Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen 

erfolgt nur, wenn der Bewerbung ein ausreichend frankierter und adressierter Rückumschlag 

beigefügt ist. 

Mit der Abgabe der Bewerbung willigt der Bewerber (m/w/d) in eine Speicherung der 

personenbezogenen Daten während des Bewerbungsverfahrens ein. Ein Widerruf dieser 

Einwilligung ist jederzeit möglich. Wenn es nicht zu einer Einstellung kommt bzw. kein 

frankierter Rückumschlag beiliegt, werden die Bewerbungsunterlagen in regelmäßigen 

Abständen auf datenschutzrechtlich unbedenklichem Wege vernichtet. 
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Öffentliche Bekanntmachungen anderer Behörden 
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SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
 
Was gibt es zu beachten, wenn ein Bach durch mein Grundstück fließt? 

Liebe Bürger und Bürgerinnen, 

stellen Sie sich einmal einen naturnahen Bach vor, der sich durch die Landschaft schlängelt. 

Die Flächen direkt am Bach spielen dabei eine ganz wichtige Rolle, da dort der 

Übergangsbereich vom Wasser zum Land ist, der sich ständig verändert und dadurch 

ökologisch unheimlich wertvoll ist. 

Und nun fließt ein Bach bei Ihnen durchs Grundstück und Ihnen wurde von der unteren 

Wasserbehörde gesagt Sie sollen Ihren Komposthaufen nicht direkt am Ufer platzieren. Oder 

wurde Ihnen die Baugenehmigung für eine Garage direkt am Gewässer versagt?  

Ursache dafür ist der Schutz dieser wichtigen Flächen durch die gesetzlichen Regelungen 
zum Gewässerrandstreifen. Das Sächsische Wassergesetz regelt im § 24 die Breite des 
Gewässerrandstreifens mit 10 m und innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
mit 5 m landseits ab dem Ufer. Die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen sowie 
die auch nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern 
oder die fortgeschwemmt werden können, ist im Gewässerrandstreifen verboten. Zudem 
dürfen in einer Breite von 5 Metern ab dem Ufer keine Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
verwendet werden – auch nicht in Gärten. 
Diese gesetzliche Regelung dient zum einen dazu unsere Gewässer vor schädlichen 

Stoffeinträgen zu schützen und deren ökologische Funktion aufrecht zu erhalten. Zum 

anderen aber auch der Sicherung des ordnungsgemäßen Abflusses auch im Hochwasserfall 

und zur Vermeidung, dass Materialien wie beispielsweise Gartenmöbel oder Komposthaufen 

fortgeschwemmt werden. Diese können zum Teil erhebliche Schäden an Bauwerken wie zum 

Beispiel Durchlässen und Brücken anrichten, aber auch das menschliche Wohl gefährden. An 

unrechtmäßig im Gewässerrandstreifen errichteten Zäunen können sich dann 

fortgeschwemmte Materialien verhängen, zu Verklausungen anhäufen und damit das 

Überschwemmungsrisiko deutlich erhöhen. Übrigens haben auch nicht standortgerechte 

Gehölze (zum Beispiel Nadelgehölze, Kirschlorbeer und Lebensbäume) im 

Gewässerrandstreifen nichts zu suchen. Hintergründe zu diesem Thema gibt es in einer der 

nächsten Ausgaben.  

Wie können Sie den Gewässerrandstreifen denn nun sonst nutzen? Sie könnten sich zum 

Beispiel eine kleine Naturoase schaffen. Pflanzen Sie dazu standortgerechte Gehölze wie 

Schwarzerle oder Weidenarten und kreieren Sie sich so ein schattiges Plätzchen am kühlen 

Bach für heiße Sommertage. Das reduziert auch gleich noch die Wassertemperatur. Wenn 

Sie Gräser und Stauden am Ufer nur zweimal im Jahr mähen, schaffen Sie mit Blühstreifen 

wertvolle Lebensräume u. a. für unsere Bienen und Schmetterlinge. Probieren Sie es aus und 

schauen Sie welche Tiere und Pflanzen sich in diesen Bereichen ansiedeln.  

 

(Dieser Text entstand in Zusammenarbeit der Fachberater und Fachberaterinnen Gewässer des 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und der unteren Wasserbehörde des 
Landkreises) 
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Gemeindeverwaltung informiert          
 

➔ Grünschnittannahme 

 
Im Bauhof der Gemeinde Doberschütz (Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz, Gehrenstraße 2) 

erfolgt für Einwohner der Gemeinde Doberschütz an folgenden Tagen die kostenlose 

Annahme von Grünverschnitt (kein Holz oder Geäst): 

Freitag,   26.09.2025 von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 27.09.2025 von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Weitere Termine werden am 24./25.10. sowie am 28./29.11.2025 durchgeführt. 

 

➔ Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 

 
Montag 9.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr 

Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 

Gern können Sie Ihre Anliegen auch per Mail an info@doberschuetz.de richten. 

 

➔ Mietwohnungen und Gewerberäume  

 
o Eilenburger Chaussee 18 in Doberschütz (verfügbar ab 01.11.2025): 

2-Raumwohnung im Erdgeschoss (48,10m²) ab 01.11.2025  
 

o Breite Straße 17 in Doberschütz (verfügbar ab sofort): 
Räumlichkeiten (85 m²) zur gewerblichen Nutzung (ehem. Praxis Physiotherapie)  

 
Bei Interesse wenden Sie sich an die Gem.verw. Doberschütz, Fr. Juckeland 034244/5400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@doberschuetz.de
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Vereine, Verbände  und Sonstige______________________ 
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Bild: Key Visual DWT 2025 © FNR/Juliane Dabels 



Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz, 11.09.2025 
 

Seite 20  

 



Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz, 11.09.2025 
 

Seite 21  

 

 

Bild: Erlebnis Hirschbrunft (C) Will Bolding 
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Bild: Pilzglück im Heidewald (C) Johanna Adam 
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Bild: Wanderausstellung”Abfall ist mehr als nur Müll” © Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie              

 

 

Kurs zur Ausbildung zum Nachbarschaftshelfer/in (kostenlos) 
 

➔ 08.11.2025 von 9:00-17:00 Uhr in 04860 Torgau, Fleischmarkt 5 

 

Bei Teilnahme erhält der Teilnehmer am gleichen Tag sein Zertifikat.  

Dieses kann der Teilnehmer dann bei seiner Krankenkasse vorlegen. Die Verrechnung erfolgt 

dann über diese. Mit dem Zertifikat als Nachbarschaftshelfer darf ich auch Personen mit 

einem Pflegegrad betreuen. 

 

Bei Interesse und weiteren Fragen stehen wir Ihnen telefonisch sehr gern zur Verfügung! 

Senioren Selbsthilfe e.V. 
Fleischmarkt 5 
04860 Torgau 

Tel.: +49 3421 77 68 06 
Fax: +49 3421 77 68 07 
Mail: info@seniorenzentrum-torgau.de 

 

 

mailto:info@seniorenzentrum-torgau.de
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Impressum: Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz 

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 
Verantwortlich: Bürgermeister der Gemeinde Doberschütz Herr Andreas Mählmann  

Redaktion: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 

Ansprechpartnerin: Frau Anja Behr, Tel. 034244/54018, Fax: 034244/50344,                                

E-Mail: anja.behr@doberschuetz.de   

Das Amtsblatt mit den Bekanntmachungen der Gemeinde Doberschütz erscheint 

vierzehntägig jeweils donnerstags in digitaler Form auf der Homepage 

www.doberschuetz.eu. Für die Veröffentlichungen im Amtsblatt sind die nachfolgenden 

Redaktionsschlüsse zu beachten. Später eingegangene Mails können nicht berücksichtigt 

werden. Die Veröffentlichungen sind ausschließlich per Mail im Word-Format an 

anja.behr@doberschuetz.de zu senden. Fotos, Zeichnungen etc. sind mit dem Namen des 

Verfassers zu kennzeichnen und als extra Datei zu senden.               

Erscheinungsdatum     Redaktionsschluss (17 Uhr) 

25.09.2025      16.09.2025 

09.10.2025      30.09.2025 

23.10.2025      14.10.2025 

06.11.2025      28.10.2025 

20.11.2025      11.11.2025 

04.12.2025      25.11.2025 

18.12.2025      09.12.2025 

Änderungen vorbehalten ! 

mailto:anja.behr@doberschuetz.de

